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Einleitung

A. Untersuchung

I. These

Erster Weltkrieg: Ein Schreckgespenst ging um im Europa1 – das „Schreckgespenst einer 
Kriegsgewinnsteuer“2. Den Spuk beschrieb der Schriftsteller Ernst in einer Satire über den 
Kriegsgewinnler August Gutbier: 

„Das erste nächtige Dunkel, das auf seinen Lebensweg fiel, war der drohend voraus-
fallende Schatten einer zukünftigen Kriegsgewinnsteuer. All die wackeren Leute, die 
der deutschen Regierung, dem deutschen Volke, seiner Armee und Marine fort und 
fort mit unermüdlicher Treue die schönsten Sachen verkauft und geliefert hatten, 
sollten – so hieß es – von ihrem Gewinn einen gewissen – vorläufig obendrein noch 
dazu ungewissen – Prozentsatz an die Gesamtheit zurücksteuern. ‚Das soll’n sie mal 

1 Zum Beispiel laut der Anlage „Besteuerung der Kriegsgewinne im Ausland im Ausland“ zur Geset-
zesvorlage der Reichsleitung vom 13. März 1916 für ein Kriegsgewinnsteuergesetz (RT Anl. Bd. 317 
Nr. 223, S. 30–82) in Dänemark mit dem Gesetz Nr. 129 vom 10. Mai 1915 über eine außerordentliche 
Staatseinkommensteuer (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 30–37); in Schweden mit dem Kriegsgewinnsteu-
ergesetz vom 11. Juni 1915, Nr. 210 (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 75–82); in Norwegen mit dem Gesetz 
vom 17. August 1915, Nr. 4, über die Erhebung einer Staatsteuer vom Mehreinkommen infolge der 
Kriegskonjunktur (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 67–69), der Königlichen Bekanntmachung vom 
20. August 1915 betreffend Staatsteuer für Mehreinkommen infolge der Kriegskonjunktur für den Bud-
gettermin 1. Juli 1915 bis 30. Juni 1916 (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 69–70), dem Gesetz Nr. 2 vom 
23. Februar 1916 betreffend Änderung des Gesetzes vom 17.  August 1915 über die Erhebung einer 
Staatsteuer von dem Mehreinkommen infolge der Kriegskonjunktur (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, 
S. 70–71), der Königlichen Bekanntmachung vom 25. Februar 1916, betreffend Staatsteuer für Mehrein-
kommen infolge der Kriegskonjunktur für den Budgettermin 1. Juli 1916 bis 30. Juni 1917 auf Grund-
lage des Einkommensjahrs 1915 (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 71–73) und der Königlichen Bekannt-
machung vom 25. Februar 1916 betreffend Staatssteuer für Mehreinkommen infolge der Kriegskonjunktur 
für den Budgettermin 1. Juli 1916 bis 30. Juni 1917 auf Grundlage des Einkommensjahrs 1916 (RT 
Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 73–74); in Italien mit dem Königlichen Dekret vom 21.  November 1915, 
Nr. 1643, welches für die Dauer des Krieges verschiedenen Vorkehrungen betreffend Umlagen und 
Steuern, um den außergewöhnlichen Bedürfnissen des Schatzes gerecht zu werden, Rechtskraft verleiht 
(RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 54–57), dem Gesetz vom 21. Dezember 1915, Nr. 1774, durch das das 
Etats-Provisorium 1915/16 sowie einige steuergesetzliche Bestimmungen und die gesetzliche Umlaufzeit 
der Bankscheine verlängert und das Statthalterliche Dekret vom 18. November 1915, Nr. 1625, betref-
fend die in den Ausgaben der verschiedenen Staatsverwaltungen zu machenden Ersparnisse in Gesetz 
umgewandelt wird (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 58), dem Statthalterlichen Dekret vom 23. Dezember 
1915, Nr. 1893, enthaltend Ausführungsbestimmungen zum Königlichen Dekret vom 21. November 
1915, Nr. 1643, betreffend die Kriegsgewinnsteuer (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 59–60) und der Ver-
ordnung des Finanzministers vom 15. Januar 1916 über Ausführungsbestimmungen für die Kriegsge-
winnsteuer (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 60–66); in England mit dem Finanzgesetz (Nr. 2) 1915 vom 
23. Dezember 1915 (RT Anl. Bd. 317 Nr. 223, S. 37) und in Frankreich mit dem Entwurf eines Gesetzes 
betreffend die Steuer auf die außerordentlichen Kriegsgewinne, veröffentlicht am 14. Januar 1916 (RT 
Anl. 317 Nr. 223, S. 48–53).
2 o. V., aus Wien: im freien Effektenverkehr, in: BBZ, 6.10.1915, S. 9.
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versuchen, die Herren da vom grünen Tisch un [!] die Quasselmeyer da im Reichstag!‘ 
rief August. ‚Denn [!] soll’n sie aber mal was erleben! Denn [!] werden sie mal gewahr 
werden, wie’s mit der Versorgung von Volk und Armee aussehen wird!‘ Er hatte 
gehört, daß die Landwirte einen ‚Anreiz‘ brauchten, wenn sie ihr Vaterland ernähren 
sollten, und dies Wort hatte ihm ausnehmend gefallen. ‚Die soll’n sich aber wun-
dern, wo die Produktion un [!] wo der Handel bleibt, wenn der Anreiz wegfällt!‘ “3

Wie Ernst andeutete, schreckte eine Kriegsgewinnbesteuerung nicht nur Kriegsliefe-
ranten, sondern auch die Reichsregierung. Die hatte seit Kriegsbeginn versucht, die 
Kriegsmaterialproduktion der Wirtschaft mit Hilfe von Subventionen zu steigern und 
den Krieg mit Anleihen zu finanzieren. Die Reichsregierung fürchtete, eine Kriegsge-
winnbesteuerung könnte „Anreizpolitik“4 und „Anleihepolitik“5 gefährden, weil eine 
Kriegsgewinnbesteuerung die Investitionen der Kriegslieferanten in die Kriegsmaterial-
produktion und in die Kriegsanleihen hemmen könnte. Auf Initiative der Reichsregie-
rung wurde deshalb die Kriegsgewinnbesteuerung juristischer Personen so ausgestaltet, 
dass einerseits die Zeichnungen von Kriegsanleihen gefördert und anderseits die Steuer-
lasten der Steuerpflichtigen abgeschwächt wurden. So lautet die These der nachfolgenden 
Untersuchung.

Das Erkenntnisziel der Untersuchung ist es, diese Handlungsrationalität der Reichs-
regierung auf dem Gebiet der Kriegsfinanzpolitik in den Ausgestaltungen des Gesetzes 
über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 
19156 und des Kriegssteuergesetzes vom 21.  Juni 19167 nachzuweisen.8 Diese beiden 
Gesetze ergänzten sich und regelten gemeinsam die Kriegsgewinnbesteuerung juristischer 
Personen für die ersten drei Kriegsjahre. Die Kriegsfinanzpolitik umfasste aus damaliger 
Sicht die Steuerpolitik, die Anleihepolitik und die Ausgabewirtschaft, inklusive der Preis-
politik bei den Vergaben der Kriegslieferverträge.9

II. Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung sind die beiden oben genannten Gesetze. 
Sachlich beschränkt sich die Untersuchung auf die Kriegsgewinnbesteuerung juristi-

scher Personen.10 Die ebenfalls im Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916 geregelte Kriegs-
gewinnbesteuerung natürlicher Personen11 wird ausgeklammert, weil für natürliche Per-

3 Ernst, August Gutbier, S. 133.
4 Bauckner, Rheinstrom, Die direkten Reichssteuern, S. 18–19.
5 RT Verh. Bd. 326, S. 95.
6 RGBl. S. 837.
7 RGBl. S. 561.
8 Thier, Erkenntnisdimensionen, in: Rg 23 (2015), S. 272.
9 RT Verh. Bd. 312, S. 4734.
10 Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 
1915 (RGBl. S. 837); §§ 13–24 Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916 (RGBl. S. 561).
11 §§ 1–12 Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916 (RGBl. S. 561).



A. Untersuchung

  3

sonen keine ausreichenden wirtschaftlichen Daten vorliegen, mit denen eine ökonomische 
Analyse durchgeführt werden könnte, und weil – wie im Folgenden noch gezeigt wird – 
es die Meldungen von steigenden Dividenden waren, die einen Anlass für die Einleitung 
der Kriegsgewinnbesteuerung gaben.

Zeitlich wird die Untersuchung auf die Kriegsjahre 1914 bis 1916 begrenzt, weil nur 
diese Kriegsjahre von den beiden genannten Gesetzen erfasst wurden.12 Die Gesetze, die 
die Kriegsgewinnbesteuerungen der Jahre 1917 und 1918 regelten,13 werden nicht unter-
sucht, weil davon ausgegangen wird, dass die Handlungsrationalität der Reichsregierung 
auf dem Gebiet der Kriegsfinanzpolitik bereits in den beiden untersuchten Gesetzen zum 
Ausdruck kommt. Für diese Annahme spricht, dass die späteren Gesetze bereits damals 
als bloße Fortführungen der Grundsätze galten, die in den beiden untersuchten Gesetzen 
geregelt waren.14 

III. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in acht Kapitel. Im ersten Kapitel wird die Subventionie-
rung der Kriegslieferanten dargestellt und ihr Einfluss auf die Kriegskonjunktur unter-
sucht. Dabei wird gezeigt, warum die Reichsregierung ein Interesse daran hatte, die 
Kriegsgewinne schonend zu besteuern.

Im zweiten Kapitel werden Anlass und Inhalt der öffentlichen Diskussion über die 
Kriegsgewinne untersucht und der Einfluss dieser Diskussion auf die Gesetzgebung dar-
gestellt. 

Im dritten Kapitel wird die „Kriegsgewinnverschleierung“15 geschildert. Es wird gezeigt, 
wie Aktiengesellschaften Kriegsgewinne verbargen, und dass dieses Verbergen sowohl 
eine Reaktion auf die öffentliche Kritik an den Kriegsgewinnen als auch eine Reaktion 
auf die Forderungen von Aktionären nach stärkeren Gewinnbeteiligungen war. Darüber 
hinaus wird die Bedeutung der Kriegsgewinnverschleierung für eine Kriegsgewinnbesteu-
erung aufgezeigt.

Im vierten Kapitel werden die Funktionsweise und die fiskalischen Folgen der Anlei-
hefinanzierung des Kriegs beschrieben. Es wird geschildert, wie diese fiskalischen Folgen 
eine Kriegsgewinnbesteuerung notwendig machten. Zudem wird dargestellt, warum die 
Reichsregierung befürchtete, eine Kriegsgewinnbesteuerung könnte die Fortführung der 
Anleihefinanzierung gefährden.

Das fünfte Kapitel widmet sich der wissenschaftlichen Debatte über die Definition 
des Kriegsgewinns und Rechtfertigung einer Kriegsgewinnbesteuerung. Die Darstellung 

12 § 2 Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 
1915 (RGBl. S. 837); § 15 Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916 (RGBl. S. 561).
13 Gesetz über die Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer vom 9. April 1917 (RGBl. S. 349); 
Gesetz über eine außerordentliche Kriegsabgabe für das Rechnungsjahr 1918 vom 26. Juli 1918 (RGBl. 
S. 964); Gesetz über eine außerordentliche Kriegsabgabe für das Rechnungsjahr 1919 vom 10.  Sep-
tember 1919 (RGBl. S. 1567).
14 RT Verh. Bd. 312, S. 4734.
15 Hofmann, Kriegsgewinnverschleierung bei Aktiengesellschaften.
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dieser Debatte soll deutlich machen, dass die in den beiden untersuchten Gesetzen umge-
setzte Lösung letztlich nur eine von mehreren denkbaren Lösungen war. 

Im sechsten Kapitel wird das Gesetzgebungsverfahren für das Gesetz über vorberei-
tende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne und für das Kriegssteuergesetz 
geschildert.

Das siebte Kapitel dient der Analyse der beiden untersuchten Gesetze. Im ersten 
Schritt werden dabei die Grundsätze der Kriegsgewinnbesteuerung juristischer Personen 
herausgearbeitet. Im zweiten und im dritten Schritt werden die Ausnahmen untersucht, 
die mit Rücksicht auf die Anleihe- und die Anreizpolitik von diesen Grundsätzen gemacht 
wurden.

Im abschließenden achten Kapitel wird die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs 
zum Kriegssteuergesetz und zum Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteue-
rung der Kriegsgewinne untersucht.

IV. Quellen

Die verwendeten Quellen wechseln von Kapitel zu Kapitel. Um unnötige Wiederho-
lungen zu vermeiden, werden daher Auswahl und Aussagekraft der einzelnen Quellen in 
den jeweiligen Kapiteln erläutert.

Im ersten Kapitel wird die Anreizpolitik mit Hilfe der Protokolle des Reichstagsaus-
schusses zur Kontrolle der Kriegslieferungsverträge und der erst kürzlich wiedergefun-
denen Gutachten der Wissenschaftlichen Kommission des Preußischen Kriegsministe-
riums über die Beschaffung von Kriegsmaterial untersucht. Die öffentliche Diskussion 
wird im zweiten Kapitel und die Kriegsgewinnverschleierung im dritten Kapitel erstmals 
anhand von einschlägigen Zeitungsartikeln, den darin enthaltenen Dividenden- und 
Bilanzmeldungen einzelner Unternehmen sowie den Statistiken des Kaiserlichen Statisti-
schen Amts und dem Statistischen Reichsamts in Art und Umfang dargestellt. Im vierten 
Kapitel wird die Anleihepolitik basierend auf Denkschriften der Reichsregierung zur 
Kriegsfinanzierung und zu den Kriegsanleihen beschrieben. Die wissenschaftliche Dis-
kussion wird im fünften Kapitel anhand von Fachaufsätzen geschildert, was erstmals die 
Berücksichtigung diskutierter, aber letztlich nicht realisierter Vorschläge zur Kriegsge-
winnsteuer ermöglicht. Die Beschreibung der Gesetzgebungsverfahren im sechsten 
Kapitel stützt sich auf die Protokolle des Reichstags und seines Hauptausschusses (auch 
Haushaltsausschuss genannt), die Akten der Reichskanzlei sowie auf das Protokoll der 
Beratung des Reichsschatzsekretärs mit den bundestaatlichen Finanzministern vom 
10. Juli 1915. Im siebten Kapitel wird für die dogmatische Untersuchung der Gesetze auf 
die Gesetzesmaterialien und für die ökonomische Analyse der Gesetze auf die Statistiken 
des Kaiserlichen Statistischen Amtes und des Statistischen Reichsamtes über die Geschäfts-
ergebnisse der Aktiengesellschaften zurückgegriffen. Schließlich wird im achten Kapitel 
die Auslegung der Gesetze durch den später geschaffenen Reichsfinanzhof anhand von 
dessen Entscheidungen dargestellt.
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B. Theoretische Perspektiven

Der Untersuchung werden drei theoretische Ansätze zugrunde gelegt: der Konstruk-
tivismus (I.), der Rechtspositivismus (II.) und der gesellschaftsgeschichtliche Ansatz 
Webers (III.).

I. Konstruktivismus

Für eine rechtsgeschichtliche Untersuchung ist eine Geschichtstheorie unerlässlich, weil 
es sich bei der Rechtsgeschichte um eine mit historischen Methoden arbeitende Teildis-
ziplin der Geschichte handelt.16 

Die Untersuchung geht vom erkenntnistheoretischen Ansatz des Konstruktivismus 
und seiner Wirklichkeitskonstruktion aus.17 Demnach wird das Untersuchte durch die 
Untersuchung mitbestimmt,18 insbesondere durch das dabei verfolgte Erkenntnisinter-
esse, die zugrunde gelegten Theorien, die angewendeten Methoden sowie durch die aus-
gewählten Daten, da diese die Wirklichkeit stets nur ausschnitthaft und damit geleitet 
abbilden.19 Aus der Beschränktheit der angewandten Erkenntnismittel folgt nach dem 
konstruktivistischen Ansatz, dass ein unvermittelter Zugang zum untersuchten Gegen-
stand nicht möglich20 und eine „wahrhafte“ Abbildung der vergangenen Wirklichkeit 
daher unmöglich ist.21 

Kritiker werfen dem Konstruktivismus vor, er weise das Wahrheitskriterium der his-
torischen Realität zurück, das mit einer Abbildung der vergangenen Wirklichkeit ange-
strebt werde.22 Dem kann entgegnet werden, dass Beobachtungen und Hypothesen über 
die vergangene Wirklichkeit nicht beliebig sein können, sondern mit nachvollziehbaren 
und intersubjektiv nachprüfbaren Argumenten begründet werden müssen,23 was durch 
präzise Aussagen und reflektiertes, methodisches Vorgehen erreicht werden kann.24

Dennoch folgt aus den Annahmen des Konstruktivismus, dass eine rechtsgeschicht-
liche Untersuchung kein „wahrhaftes Bild“ der vergangenen Wirklichkeit, sondern nur 
eine Hypothese über sie liefern kann.25 Eine für die vorliegende Arbeit wichtige Einsicht 

16 Moriya, Rechtsgeschichte provoziert Jurisprudenz, in: Rg 23 (2015), S. 263; Wiggerich, Rechts-
geschichte und Bedeutung, in: Rg 23 (2015), S. 274.
17 Stolleis, Rechtsgeschichte schreiben, S. 33; Goertz, Unsichere Geschichte, S. 87; Zollmann, 
„Rechtshistoriker als Revisionsrichter“?, in: Rg 23 (2015), S. 277.
18 Goertz, Unsichere Geschichte, S. 86.
19 Goertz, Geschichte – Erfahrung und Wissenschaft, S. 19–20.
20 Goertz, Unsichere Geschichte, S. 88.
21 Welskopp, Erklären, begründen, theoretisch begreifen, S. 170–171.
22 Welskopp, ebd., S. 171.
23 Welskopp, ebd., S. 171; Stolleis, Rechtsgeschichte schreiben, S. 34.
24 Goertz, Geschichte – Erfahrung und Wissenschaft, S. 36.
25 Goertz, Unsichere Geschichte, S. 87; Welskopp, Erklären, begründen, theoretisch begreifen, 
S. 172.
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einer konstruktivistischen Perspektive ist es, dass bereits die Beschränktheit der Quellen 
sowie die zur Analyse herangezogenen Methoden das Ergebnis maßgeblich beeinflussen.

II. Rechtspositivismus

Mit der Verbindung von materiellem Recht (in Form der beiden untersuchten Gesetze) 
und machtpolitischem Interesse (in Form der Kriegsfinanzpolitik der Reichsregierung) 
antizipiert die These dieser Untersuchung einen positivistischen Ansatz. Das Recht wird 
dabei als Mittel zur Durchsetzung von Interessen gesehen.26 Es gilt als veränderlich und 
von Institutionen wie etwa dem Gesetzgeber und den Gerichten geschaffen.27 In seiner 
Konstruktion lassen sich demnach die durchgesetzten Interessen, der Zeitgeist und die 
Weltanschauungen seiner Entstehungszeit nachweisen.28

Geht man von einer interessengeleiteten Rechtssetzung aus, dann rücken die betei-
ligten Institutionen und Akteure sowie ihre Interessen in das Zentrum der Untersu-
chung.29 Darüber hinaus gewinnt der politische, soziale und wirtschaftliche Kontext der 
Akteure an Bedeutung für die Rechtsentstehung.30 Schließlich wird auch der prozesshafte 
Charakter der Rechtsentstehung betont.31

Daraus folgt, dass die Untersuchung zwar Aussagen über die Entstehung der beiden 
untersuchten Gesetze liefern kann, jedoch keine, die darüber hinausgehen, wie etwa Aus-
sagen zum Rechtsinstitut der Kriegsgewinnbesteuerung.

III. Gesellschaftsgeschichtlicher Ansatz Max Webers

Die Untersuchung der Institutionen und Akteure, die an der Rechtsentstehung beteiligt 
waren, und ihrer Kontexte mit den Methoden des Verstehens und Erklärens geht vom 
gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz Max Webers aus – der sich ebenfalls zu den Kriegsge-
winnen geäußert hatte.32 Nach Weber ist ein Verstehen des sinnhaften Handelns der 
Akteure Grundlage dafür, soziale Phänomene in ihren Abläufen und Wirkungen kausal 
zu erklären. Gesellschaftliche Ordnung und Struktur existieren nicht losgelöst von den 
Handelnden. Sie werden dadurch geschaffen und erhalten, dass die Handelnden sie 
begrifflich aus dem Kontext herauslösen und interpretieren, was wiederum Grundlage 
des subjektiv gemeinten Sinns ihrer Handlungen bildet, die somit letztlich jene gesell-

26 Lepsius, Reiz der US-amerikanischen Rechtsgeschichte, in: Rg 19 (2011), S. 190, 195; Rüthers, 
Rechtstheorie, S. 323.
27 Bender, Tempoverschleppung?, in: Rg 11 (2007), S. 56; Rüthers, Rechtstheorie, S. 322.
28 Lepsius, Reiz der US-amerikanischen Rechtsgeschichte, in: Rg 19 (2011), S. 193.
29 Lepsius, ebd., S. 191–192.
30 Lepsius, ebd., S. 193.
31 Lepsius, ebd., S. 195.
32 MWG 22–23; Weber, Kausalbetrachtung (Weber selbst argumentierte im Übrigen, dass Kriegs-
gewinne zu billigen seien, falls die Leistungen, die ihnen zugrunde lägen, und ihre Verwendungen für 
das kriegsführende Deutschland nützlich seien, s. Weber, Nobilitierung der Kriegsgewinne, S. 206).
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schaftliche Ordnung und Struktur wieder bestätigen.33 Dabei seien die gesellschaftlichen 
Ordnungen und Strukturen einerseits grundsätzlich veränderbar, jedoch könnten sie 
anderseits die Realitäten der Handelnden auch gegen deren Willen bestimmen.34

Daraus folgt für die Untersuchung, dass die historischen Akteure bei der Reflektion 
und beim Vollzug der gesellschaftlichen Ordnungen und Strukturen direkt oder indirekt 
beobachtet werden müssen. Diese Beobachtungen ermöglichen Rückschlüsse auf jenen 
Sinn, den die Akteure ihren Handlungen zugrunde legten. Die Einbettung dieses Sinns 
in den sozial-historischen Kontext erlaubt es, dass die Interpretation der Handlung „sinn- 
und kausaladequat“ erfolgt, was somit ein „Erklären“ derselben im Sinne Webers sicher-
stellt.35

Der Ansatz von Weber hat zur Folge, dass bei der Untersuchung der Entstehung der 
Kriegsgewinnsteuer die gerade vom Rechtspositivismus in den Fokus gerückten Gegen-
stände, nämlich die beteiligten Institutionen und Akteure und deren Kontexte, in ihrer 
Wechselwirkung untersucht werden können.

C. Methodische Ansätze

In der Untersuchung werden vier verschiedene methodische Ansätze angewendet: 
Beschreiben (I.) und Verstehen (II.), Dogmatische (III.) und Ökonomische Analyse des 
Rechts (IV.).

I. Beschreiben

Grundlage der Untersuchung bildet eine möglichst sachgerechte Darstellung der wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Umstände, denen sich die Akteure ausgesetzt 
sahen. Diese Umstände werden deshalb zunächst in ihren Bedingungen und Wirkungen 
detailliert beschrieben.36 Solche Umstände waren zum Beispiel die Kriegsmaterialbe-
schaffung, die öffentliche Diskussion über die Kriegsgewinne und die Kriegsfinanzie-
rung.

Für die Schilderung der wirtschaftlichen Umstände werden sowohl qualitative als 
auch quantitative Methoden der Beschreibung verwendet.37 Eine qualitative Beschrei-
bung hat den Vorteil, dass sie einen lebendigen und möglichst unvermittelten Einblick 
in die Perspektive der damaligen Akteure ermöglicht.

Eine quantitative Beschreibung mittels der Statistik hat dagegen den Vorteil, dass sie 
Sachzusammenhänge zwischen den Bedingungen und Wirkungen historischer Umstände, 
die sich intentional nur schwer erklären lassen, einfach und klar darstellt.38 So können 

33 Welskopp, Erklären, begründen, theoretisch begreifen, S. 166.
34 Welskopp, ebd., S. 166.
35 MWG I/23, S. 155–158; Weber, Kausalbetrachtung.
36 Welskopp, Erklären, begründen, theoretisch begreifen, S. 138.
37 Krüger, Historische Statistik, S. 81–82.
38 Welskopp, Erklären, begründen, theoretisch begreifen, S. 141.
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beispielsweise Häufungen ermittelt und verglichen werden,39 was etwa bei der Untersu-
chung der Beteiligung von Klein- und Großanlegern an den Kriegsanleihen eine Rolle 
spielt, wenn es darum geht, die vom Reichsschatzsekretär zwischen den Kriegsgewinnen 
und den Kriegsanleihezeichnungen hergestellten Verbindungen nachzuvollziehen. Auch 
können wirtschaftliche Bewegungen einfacher erfasst und beschrieben werden,40 was 
etwa bei der Darstellung der Kriegskonjunkturgewinne der Aktiengesellschaften nützlich 
ist.

Die dabei notwendige Auseinandersetzung mit der Aussagekraft der verwendeten 
Daten und dem Aussagegehalt der getroffenen statistischen Feststellungen erfolgt in den 
jeweiligen Kapiteln.

II. Verstehen

Ein gesellschaftsgeschichtlicher Ansatz betont zudem die Bedeutung des subjektiven 
Sinns der Handelnden. Die Interessen der Akteure, ihre Kalküle, Erwartungen und Pro-
gnosen sowie die Mittel, die sie zur Durchsetzung ihrer Interessen einsetzten, werden 
deshalb im Verlauf der Untersuchung dargestellt und erläutert. Weil die Untersuchung 
auf die Interessen abzielt, die die Reichsregierung bei der Kriegsgewinnbesteuerung ver-
folgte, konzentriert sich die Darstellung auf den damaligen Staatsekretär des Reichs-
schatzamts Karl Helfferich.41

39 Krüger, Historische Statistik, S. 69–70.
40 Krüger, ebd., S. 71 73.
41 Karl Helfferich (1872–1924) war Nationalökonom. 1894 wurde er mit der Studie „Die Folgen des 
deutsch-österreichischen Münzvereins von 1857“ promoviert. Bis 1899 publizierte er zur Theorie und 
Geschichte des Geldes und zur Währungspolitik. 1899 habilitierte er sich mit der Untersuchung „Die 
Reform des deutschen Geldwesens nach der Begründung des Deutschen Reiches“. 1901 wurde er an der 
Universität Berlin zum Professor für Währungsfragen berufen. In seinem wissenschaftlichen Hauptwerk 
„Das Geld“ beschäftigte er sich mit der Geschichte, Theorie und Praxis des Geldes. Im gleichen Jahr 
wurde er wegen seiner Währungskenntnisse in die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts berufen. Auf 
seinen Vorschlag wurde 1904 in den Kolonien mit Ausnahme von Deutsch-Ostafrika die Mark als Zah-
lungsmittel eingeführt. 1906 schied er aus dem Reichsdienst aus. Im Anschluss wurde Helfferich Vor-
stand der Anatolischen Eisenbahngesellschaft, deren Hauptgesellschafter die Deutsche Bank war. 1908 
zog er in den Vorstand der Deutschen Bank ein und 1910 als Mitglied in den Zentralausschuss der 
Reichsbank. 1914 war er Mitglied im Aufsichtsrat folgender Unternehmen: der Anatolischen Eisenbahn-
gesellschaft, der Ascherslebener Maschinenbau-Aktiengesellschaft, der Bagdad-Eisenbahn, der Bank für 
orientalische Eisenbahnen/Zürich, der Banque D’Outremer/Brüssel, der Bergmann-Elektrizitätsunter-
nehmungen, der Bergmann-Elektrizitätswerke, der Betriebsgesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen/
Konstantinopel, der Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft, der Eisenbahngesellschaft Saloniki, der 
Eisenbahngesellschaft Saloniki-Monastir, der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in Berlin, der 
Hafengesellschaft Haidar Pascha, der Handelsbank für Ostafrika, der Belgisch-Deutschen Handelsgesell-
schaft des Kongo, der Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen und der Tempelhofer 
Feld-Aktiengesellschaft für Grundstücksverwertung. Von Februar 1915 bis Mai 1916 leitete er als Staats-
sekretär das Reichsschatzamt. Ab Februar 1915 war er zugleich preußischer Staatsminister. Von Mai 1916 
bis August 1917 amtierte er als Staatssekretär des Inneren und von Mai 1917 bis November 1917 als 
Stellvertreter des Reichskanzlers. Im Oktober 1916 regte er den Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg zum Friedensangebot der Mittelmächte vom 12. Dezember 1916 an. Er überstand den Rück-
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Helfferich war für die Einführung der untersuchten Gesetze zuständig. Er hatte das 
Reichsschatzamt vom 1. Februar 1915 bis 22. Mai 1916 geleitet.42 Die regierungsnahe 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung hatte ihn am 16. Januar 1915 als möglichen Nach-
folger des scheidenden Reichsschatzsekretärs Kühn angekündigt, der dem Reichstag nun 
das „erste Kriegsbudget“43 vorlegen würde.44 Seine Ernennung hatte die New York Times 
1917 kommentiert:

„The strain put upon German finances was severe, and the industrial depression 
resulting from the transference of so many able-bodied males to the field of battle 
boded ill for Germany’s ability to continue the war for a long period. In facing its 
financial problem, the nation was fortunate in possessing in Dr. Helfferich a brilliant 
administrator and financier, who, on Jan. 16, was appointed Secretary of the 
Treasury.“45

Helfferichs Amtszeit im Reichsschatzamt umfasste beinahe den gesamten Untersu-
chungszeitraum, von der Forderung einer Kriegsgewinnsteuer durch den sozialdemokra-
tischen Abgeordneten Haase am 10. März 191546 bis zur dritten Beratung des Kriegs-
steuergesetzes am 5.  Juni 1916.47 Auch nach seinem Wechsel in das Reichsamt des 
Inneren am 22. Mai 1916 hatte er den Kriegssteuergesetzentwurf für die Reichsregierung 
im Reichstag48 und in dessen Hauptausschuss vertreten.49

Die Aussage von Gross, die Kriegsgewinnbesteuerung sei erst von Helfferichs Nach-
folger im Reichsschatzamt, Graf von Roedern, eingeführt worden, trifft daher nicht zu.50

tritt Bethmann Hollwegs am 13.  Juli 1917, musste aber im November 1917 seine Regierungsämter 
aufgeben. Anschließend war er mit der Vorbereitung wirtschaftlicher Friedensverhandlungen befasst. Im 
Sommer 1918 wurde er als diplomatischer Vertreter nach Russland entsandt. Nach dem Krieg war er von 
1920 bis 1924 Vorstandsmitglied der Deutschnationalen Volkspartei und Reichstagsabgeordneter. Im 
Frühjahr 1920 bezichtigte er den amtierenden Reichsfinanzminister Matthias Erzberger der Korruption 
und führte so dessen Rücktritt herbei. Wegen der andauernden Hetze von Mitgliedern der Deutschna-
tionalen Volkspartei gegen führende Politiker der Weimarer Republik rief Reichsfinanzminister Joseph 
Wirth anlässlich der Ermordung des Reichsaußenministers Walther Rathenau am 24. Juni 1922 Helffe-
rich und den anderen Abgeordneten der Deutschnationalen Partei am 25. Juni 1922 im Reichstag zu: 
„Dieser Feind steht rechts!“ (RT Verh. Bd. 356, S. 8058). Das Direktorium und der Zentralausschuss der 
Reichsbank schlugen Helfferich nach dem Krieg als Reichsbankpräsidenten vor. Jedoch wiesen der 
Reichspräsident und die Reichsregierung diesen Vorschlag wegen Helfferichs politischer Haltung zurück. 
Helfferich starb am 23. April 1924 bei einem Eisenbahnunfall in Bellinzona in der Schweiz. (K. E. Born, 
Art. „Helfferich, Karl Theodor“, in: NDB 8, 1969; Huber, Verfassungsgeschichte, Bd. 3, S. 836; RT-
Handbuch 1920, S. 233; RT Verh. Bd. 349, S. 3611–3612; RT Verh. Bd. 356, S. 8058).
42 Helfferich, Weltkrieg, S. 114; Deist, Militär und Innenpolitik im Weltkrieg, Bd. 1/II, S. 1461.
43 RT Verh. Bd. 306, S. 32.
44 o. V., Politischer Tagesbericht, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 16.1.1916, S. 1.
45 Seymour, Introduction, S. XII.
46 RT Verh. Bd. 306, S. 47.
47 RT Verh. Bd. 307, S. 1469–1471, S. 1506–1507.
48 RT Verh. Bd. 307, S. 1361.
49 RT Anl. Bd. 318 Nr. 320.
50 Gross, War Finance (Germany).
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Abbildung 1: Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg (links) mit dem  
Staatssekretär des Auswärtigen Amts Gottlieb von Jagow (Mitte) und dem Staatssekretär des 

Reichsschatzamts Karl Helfferich (rechts) (Bild: Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo)51

51 Röhl, Wie Deutschland 1914 den Krieg plante, in: SZ, 5.3.2014.


